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Verordnungen
Verordnung des Magistrats der Stadt Wien, mit der die 
 Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend 
 Anwohner*innenparkzonen im 1. Wiener Gemeindebezirk 
 (Innere Stadt) geändert wird

Artikel I
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 94d Straßenverkehrs-

ordnung 1960 (StVO 1960) wird die Verordnung des Magistrats der Stadt 
Wien betreffend Anwohner*innenparkzonen im 1. Wiener Gemeindebezirk 
(Innere Stadt), kundgemacht im Amtsblatt der Stadt Wien 41/2018, in der 
Fassung Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 37/2024, wie folgt geändert:
In Artikel I wird die Aufzählung Punkt
139)  1., Rathausstraße ONr. 19–21, auf Objektslänge
ersetzt durch:
139)  1., Rathausstraße ONr.24 auf eine von 41,1 m im Anschluss an den 

Wende hammer
176)  1., Liebiggasse ONr. 8 auf eine Länge von 47 m, beginnend mit der 

Haus ecke Rathausstraße
ersetzt durch:
176)  1., Liebiggasse ONr. 8 auf eine Länge von 46,5 m, endend mit der Haus-

ecke Rathausstraße

Artikel II
Diese Verordnung wird gemäß § 44 Abs. 3 StVO 1960 durch Anschlag an 

der Amtstafel der Magistratsabteilung 46 und Publikation im Amtsblatt der 
Stadt Wien kundgemacht und tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft.

Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend 
 Anwohner*innenparkzonen im 22. Wiener Gemeindebezirk 
(Donaustadt)

Artikel I
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 94d Straßenverkehrs-

ordnung 1960 (StVO 1960) wird auf folgenden Straßenstellen das Halten und 
Parken verboten:
1.)  22., Schödlbergergasse vor ONr. 24 (zwischen Sinagasse und Rudolf- 

Huber-Weg – 75 m)
2.)  22., Bellegardegasse vor ONr. 30 und ONr. 32 (zwischen Sinagasse und 

Ernst-Sadil-Platz – 110 m)
3.)  22., Ernst-Sadil-Platz entlang bzw. vor der Wohnhausanlage Moissigasse 

ONr. 19 (Stg.10 bis Stg.15 – zwischen Bellegardegasse und Umkehrplatz 
Ernst-Sadil-Platz – 115 m)

4.)  22., Moissigasse ggü. ONr. 15 bis ONr. 19 (innerhalb der kompletten 
Parkbucht – 60 m)

5.)  22., Schüttauplatz vor ONr. 13a bis ONr. 15 (63 m)
6.)  22., Schüttaustraße vor ONr. 70 bis ONr. 80 (85 m)
7.)  22., Berchtoldgasse von Schiffmühlenstraße bis in Höhe der Sperrfläche 

vor ONr. 8 (66,5 m)
8.)  22., Berchtoldgasse vor ONr. 12 bis ONr. 12a (30 m)
9.)  22., Harrachgasse vor ONr. 5 zwischen Wendebereich Sackgasse und 

Schiffmühlenstraße (73,5 m)
10.)  22., Schiffmühlenstraße vor ONr. 116 (innerhalb der kompletten Park-

bucht – 25 m)
11.)  22., Schiffmühlenstraße vor ONr. 116 (auf Seite zwischen Stg.6 und Stg.7 

– innerhalb der kompletten Parkbuchten – 37 m)
12.)  22., Gänsehäufelgasse ggü. ONr. 2 (innerhalb der Parkbucht bis zur Fahr-

radabstellanlage – 40 m)
13.)  22., Harrachgasse vor ONr. 1 bis ONr. 3 (innerhalb der kompletten Park-

bucht – 70 m)
14.)  22., Schiffmühlenstraße vor ONr. 67 bis ONr. 73–77 (bis unmittelbar vor 

dem bestehenden Behindertenstellplatz – 71 m)

15.)  22., Schiffmühlenstraße vor ONr. 85 bis ONr. 93 (75 m)
16.)  22., Berchtoldgasse ggü. ONr. 1 zwischen Am Kaisermühlendamm und 

Schiffmühlenstraße (74,5 m)
17.)  22., Schiffmühlenstraße vor ONr. 44–46 bis ONr. 50 (zwischen Schödlb-

ergergasse und Bellegardegasse – 85 m)
18.)  22., Schiffmühlenstraße ggü. ONr. 53 bis ggü. ONr. 59 (zwischen 

 Bellegardegasse und dem bestehenden Behindertenparkplatz unmittel-
bar vor der ggü. ONr. 61 bestehenden Sperrfläche 82 m)

19.)  22., Schiffmühlenstraße vor ONr. 53 bis vor ONr. 57 (38,5 m)
20.)  22., Schödlbergergasse ggü. ONr. 2 bis ggü. ONr. 6 (57 m)
21.)  22., Schödlbergergasse ggü. ONr. 10 bis ggü. ONr. 12 (parkseitig bis in 

Höhe Schiffmühlenstraße – 41 m)
22.)  22., Jungmaisstraße vor ONr. 1–5 (zwischen Am Kaisermühlendamm und 

Schiffmühlenstraße – 85,5 m)

Artikel II
Ausgenommen von dem Verbot des Haltens und Parkens sind:

1.  Fahrzeuge mit einer Ausnahmebewilligung gemäß § 45 Abs. 4 StVO 
1960 (für Bewohner*innen des 22. Wiener Gemeindebezirkes) von der 
höchstzulässigen Abstelldauer in der flächendeckend kundgemachten 
Kurzparkzone im 22. Wiener Gemeindebezirk;

2.  Fahrzeuge mit einer Ausnahmebewilligung gemäß § 45 Abs. 2 StVO 
1960 (für Unternehmen mit Betriebsstandort im 22. Wiener Gemeinde-
bezirk im erheblichen wirtschaftlichen Interesse) von der höchstzulässigen 
Abstelldauer in der flächendeckend kundgemachten Kurzparkzone im 
22. Wiener Gemeindebezirk;

3.  Fahrzeuge mit einer Ausnahmebewilligung gemäß § 45 Abs. 2 StVO 
1960 (für Unternehmen mit nachgewiesenem Service im Außendienst im 
22. Wiener Gemeindebezirk im erheblichen wirtschaftlichen Interesse) 
von der höchstzulässigen Abstelldauer in der flächendeckend kund-
gemachten Kurzparkzone im 22. Wiener Gemeindebezirk, in denen eine 
Tagespauschalkarte gemäß Anlage VI oder eine Wochenpauschalkarte 
gemäß Anlage VIa Pauschalierungsverordnung-Parkometerabgabe 
angebracht ist;

4.  Fahrzeuge mit einer Ausnahmebewilligung gemäß § 45 Abs. 2 StVO 
1960 (für den Wiener Sozialhilfeträger gemäß § 34 Abs. 2 und 3 des 
 Gesetzes über die Regelung der Sozialhilfe und dessen anerkannte Ein-
richtungen sowie für MitarbeiterInnen des Wiener Sozialhilfeträgers und 
dessen anerkannten Einrichtungen zur Pflege und Betreuung) von der 
höchstzulässigen Abstelldauer in der flächendeckend kundgemachten 
Kurzparkzone im 22. Wiener Gemeindebezirk, in denen eine Tages-
pauschalkarte gemäß Anlage VI oder eine Wochenpauschalkarte gemäß 
Anlage VIa Pauschalierungsverordnung-Parkometerabgabe angebracht 
ist;

5.  Fahrzeuge mit einer Ausnahmebewilligung gemäß § 45 Abs. 2 StVO 
1960 (für Hotelgäste und Kund*innen von Gewerbebetrieben, die 
Dienstleistungen an Kraftfahrzeugen verrichten) von der höchstzulässigen 
Abstelldauer in der flächendeckend kundgemachten Kurzparkzone im 
22. Wiener Gemeindebezirk, in denen zum Nachweis der Ausnahme eine 
Einlegetafel gemäß Anlage V, jeweils in Verbindung mit einer Tages-
pauschalkarte gemäß Anlage VI oder einer Wochenpauschalkarte 
 gemäß Anlage VIa Pauschalierungsverordnung-Parkometerabgabe 
angebracht ist;

6.  Fahrzeuge bis 3,5 t höchstzulässigem Gesamtgewicht zur gewerbsmäßigen 
Beförderung von Gütern (Fahrzeuge des Klein-Transportgewerbes), 
wenn im Zulassungsschein die Verwendungsbestimmung mit der Kenn-
ziffer 20 (zur Verwendung für die gewerbsmäßige Beförderung) gemäß 
Anlage 4 der Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 
Verkehr, mit der Bestimmungen über die Einrichtung von Zulassungs-
stellen festgelegt werden (Zulassungsstellenverordnung – ZustV, BGBl. II 
464/1998 idF BGBl. II 387/2022) eingetragen ist und die Kennzeichen-
tafel mit der Buchstabenfolge „KT“ endet;

7.  Fahrzeuge, an denen ein Parkausweis gemäß § 29b StVO 1960 ange-
bracht ist.
Die Ausnahmen für die Z 2 bis 6 gelten nur Montag bis Freitag (an Werk-

tagen) von 8.00 bis 16.00 Uhr.

Artikel III
Diese Verordnung wird gemäß § 44 Abs. 3 StVO 1960 durch Anschlag an 

der Amtstafel der Magistratsabteilung 46 und Publikation im Amtsblatt der 
Stadt Wien kundgemacht und tritt mit 1. März 2025 in Kraft.

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 46
Verkehrsorganisation und
technische Verkehrsangelegenheiten
Der Abteilungsleiter:
Senatsrat Dr. Markus Raab

Verordnung des Magistrates der Stadt Wien betreffend die 
Bedingungen zur Darbietung von Straßenkunst in Wien  
(Straßenkunstverordnung 2025)

Auf Grund des § 35 Abs. 1 des Wiener Veranstaltungsgesetzes 2020, LGBl. 
Nr. 53/2020 (Wr. VG), wird nach Anhörung aller Bezirksvorsteherinnen und 
Bezirksvorsteher sowie der Landespolizeidirektion Wien verordnet:

Arten der Darbietung
§ 1. (1) Straßenkunst gemäß § 35 Wr. VG sind Darbietungen künstlerischer 

Art, die für kurze Zeit auf öffentlichen Flächen im Freien unentgeltlich und 
ohne dafür eigens errichtete Aufbauten veranstaltet werden. Dazu zählen bei-
spielsweise musikalische Darbietungen, verbale Vorträge und Vorlesungen, 
Tanz- und Varietévorführungen, szenische Aufführungen und Pantomime-
vorführungen ohne bühnenmäßige Ausstattung, Vorführungen von Zauber-
kunststücken, Marionetten-, Puppen- und Schattenspielen ohne bühnen-
mäßige Ausstattung sowie Portraitzeichnen.

(2) Es wird zwischen akustischer und stiller Straßenkunst unterschieden. 
Akustische Straßenkunst ist eine Schall erzeugende Darbietung. Stille 
 Straßenkunst sind lautlose darstellerische Darbietungen sowie bildende Dar-
bietungen in Form malerischer oder zeichnerischer Tätigkeit.

Orte und Dauer der Darbietung
§ 2. (1) Straßenkunst darf an folgenden Orten dargeboten werden:

1.  akustische Straßenkunst und stille Straßenkunst (mit Ausnahme 
der bildenden Straßenkunst) an den in Anlage I lit. a.) genannten 
Orten im Bereich der Bodenmarkierungen und an den in 
Anlage II genannten Orten,

2.  bildende Straßenkunst an den in Anlage I b.) genannten Orten.
(2) Straßenkunst darf nur zu folgenden Zeiten dargeboten werden:

1.  an Orten der Anlage I a.) in der Zeit von 15 bis 21 Uhr,
2.  an Orten der Anlage I b.) (bildende Straßenkunst) in der Zeit von 

14 bis 22 Uhr,
3.  an Orten der Anlage II in der Zeit von 12 bis 20 Uhr.

(3) Die in Anlage I genannten Orte dürfen nur nach Erlangung einer 
Platzberechtigung zur Darbietung von Straßenkunst benützt werden. Die in 
Anlage II genannten Orte dürfen ohne Platzberechtigung benützt werden.

(4) Darüber hinaus darf stille Straßenkunst in den Bezirken 7 bis 23 unter 
Einhaltung der in § 3 angeführten allgemeinen Benützungsbedingungen in 
überwiegend dem Fußgängerverkehr vorbehaltenen öffentlichen Flächen im 
Freien, insbesondere in Fußgängerzonen, auf öffentlichen Plätzen und in 
Parks in der Zeit von 12 bis 20 Uhr dargeboten werden, sofern keine anderen 
Öffnungszeiten festgelegt wurden. Darbietende Personen haben von Haus-
eingängen, Hauseinfahrten, Passagen, Stiegenanlagen, Fahrbahnen oder 
Straßenbahngeleisen, von gastgewerblich benutzten Straßenflächen und 

 dergleichen mindestens 5 m Abstand zu halten; von Kircheneingängen ist ein 
Mindestabstand von 25 m einzuhalten.

(5) Die Dauer der Darbietung der Person oder Gruppe darf durchgehend 
höchstens zwei Stunden betragen, wobei die auf der Platzberechtigung zuge-
teilte Zeit jedenfalls einzuhalten ist.

Allgemeine Benützungsbedingungen
§ 3. Bei der Darbietung von Straßenkunst sind folgende Bedingungen 

einzuhalten:
1.  Straßenkunst darf nur von Einzelpersonen oder von Gruppen bis 

zu sechs Personen dargeboten werden.
2.  Straßenkunst darbietende Personen müssen das 16. Lebensjahr 

vollendet haben.
3.  Für Darbietungen darf keine Gegenleistung verlangt werden. 

Das Annehmen von Spenden ist erlaubt.
4.  Bei Verwendung von für die Darbietung erforderlichen Gegen-

ständen dürfen Benützerinnen bzw. Benützer der öffentlichen 
Flächen und Anrainerinnen bzw. Anrainer nicht gefährdet oder 
unzumutbar belästigt werden sowie die Sicherheit, Leichtigkeit 
und Flüssigkeit des Verkehrs nicht wesentlich beeinträchtigt 
 werden.

5.  Die Identität der darbietenden Person oder Gruppe muss bei der 
Darbietung jederzeit erkennbar sein.

6.  Die Mitwirkung von Tieren sowie die Verwendung von offenem 
Feuer, pyrotechnischen Gegenständen, Laser oder Waffen ist 
nicht gestattet.

7.  Sitzgelegenheiten für Besucherinnen bzw. Besucher dürfen nicht 
errichtet werden.

8.  Die öffentliche Fläche darf nicht verunreinigt werden.
9.  Blechblasinstrumente sowie Saxophone dürfen nur mit Dämpfer 

verwendet werden. Trommeln sowie laut- oder hochtönende 
Holzblasinstrumente sind nicht gestattet.

10.  Verstärkeranlagen sind nicht zulässig.
11.  Bei der Darbietung von Straßenkunst dürfen die Immissions-

grenzwerte gemäß der nachstehenden Tabelle nicht überschritten 
werden. Die Schallimmissionen sind unmittelbar vor den 
 Fenstern der nächstgelegenen Aufenthaltsräume von Gebäuden 
zu messen bzw. zu ermitteln.

Kategorie Nutzung des Gebietes

Immissionsgrenzwerte 
als energieäquivalenter 
Dauerschallpegel LA, 

eq in dB

1 Ruhegebiet, Kurgebiet, Krankenhaus 45

2 Wohngebiete in Vororten und länd-
liche Wohngebiete mit geringem Ver-
kehrsaufkommen, Gartensiedlungen, 

Kleingartensiedlungen

50

3 Städtisches Wohngebiet, Gebiet für 
Bauten land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe mit Wohnungen

55

4 Kerngebiet (Wohnungen, Büros, 
 Geschäfte, Verwaltung, Betriebe mit 

vergleichbaren Schallemissionen)

60

5 Gebiete vornehmlich für Betriebe, 
Betriebswohnungen

65
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Erlangung einer Platzberechtigung (Platzkarte)
§ 4. (1) Platzberechtigungen werden durch Zuteilung von Ort und Zeit 

über ein elektronisches Buchungssystem der Stadt Wien erlangt.
(2) Für die Zuteilung einer Platzberechtigung (Platzkarte) ist eine 

 Registrierung der darbietenden Person oder Gruppe für das elektronische 
Buchungssystem erforderlich. Die Registrierung muss folgende Angaben ent-
halten:

1.  Name,
2.  Geburtsdatum,
3.  Wohnsitz bzw. Adresse des gewöhnlichen Aufenthaltsorts,
4.  Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Faxnummer).

Die Registrierung einer Straßenkünstlergruppe hat die aufgezählten Angaben 
hinsichtlich jedes Gruppenmitglieds zu enthalten. Zur Überprüfung der Iden-
tität ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

(3) Nach positiver Überprüfung der Registrierung durch die Behörde 
wird die darbietende Person oder Gruppe für das elektronische Buchungs-
system freigeschaltet.

Überprüfung, Überwachung und Zwangs-und Sicherheitsmaßnahmen
§ 5. (1) Zur Überprüfung, Überwachung und Setzung von Zwangs- und 

Sicherheitsmaßnahmen sind die §§ 40 und 41 Wr. VG in der geltenden 
 Fassung anzuwenden.

(2) Platzberechtigungen sind bei der Darbietung auf Verlangen der 
 Organe der Behörde oder des öffentlichen Sicherheitsdienstes nachzuweisen.

(3) Straßenkunst darbietende Personen sowie mitwirkende Personen 
 haben den Anordnungen der Behörde und der Organe des öffentlichen 
 Sicherheitsdienstes zur Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung 
Folge zu leisten und auf deren Verlangen ihre Identität nachzuweisen.

Inkrafttreten
§ 6. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt 

die Verordnung des Magistrates der Stadt Wien, betreffend die Bedingungen 
zur Darbietung von Straßenkunst in Wien (Straßenkunstverordnung 2012), 
Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 26/2012, außer Kraft.

Übergangsbestimmung
§ 7. Vor Inkrafttreten dieser Verordnung ausgestellte Platzkarten behal-

ten ihre Gültigkeit bis zu deren Ablauf.

Anlage I

Orte für die Darbietung von Straßenkunst mit Platzberechtigung:

a.)  für akustische und stille Straßenkunst (mit Ausnahme bildender 
Straßen kunst)

1.)  1, Schwedenplatz – Franz-Josefs-Kai gegenüber ONr. 25
2.)  1, Dr.-Karl-Lueger-Platz im Bereich des Luegerdenkmals
3.)  1, Albertinaplatz beim Brunnen
4.)  1, Schottentor beim U-Bahn-Aufgang, Ecke Schottengasse ONr. 6/

Schottenring ONr. 2–6
5.)  1, vor dem Burgtor – Ecke Burgring
6.)  1, Kärntner Straße vor ONr. 14
7.)  1, Kärntner Straße vor ONr. 20
8.)  1, Tuchlauben vor ONr. 2
9.)  1, Morzinplatz vor der Ruprechtsstiege
10.)  1, Wollzeile vor ONr. 39
11.)  1, befestigte Fläche am Herbert-von-Karajan-Platz vor Kärntner Straße 

ONr. 40 (Staatsoper), gegenüber Kärntner Straße ONrn. 53–55
12.)  1, Stock-im-Eisen-Platz vor ONr. 4 (Haas Haus) ident Stephansplatz 

ONr. 12 ident Graben ONr.32 (beim U-Bahn-Abgang)
13.)  1, Stadtpark beim Donauweibchen
14.)  1, Stadtpark zwischen Kleiner Ungarbrücke und Weiskirchnerstraße
15.)  1, Stadtpark beim Franz-Lehar-Denkmal
16.)  2, Praterstern – vor der hinteren Stele gegenüber dem Tegetthoffdenk-

mal
17.)  2, Praterstern – auf der linken Seite des Wasserspiels gegenüber der 

Grünfläche
18.)  2, Praterstern – befestigte Fläche östlich der Bahntrasse zwischen Durch-

gang und Praterstern ONr. 5

Kundmachung
Magistratsabteilung 21 A 
Stadtteilplanung und Flächen-
widmung – Innen-Südwest
AUFLEGUNG
(MA 21 B – PLAN NR. 8411)

Auflegung eines Entwurfes für die Festsetzung des Flächenwidmungs-
planes und Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen Skodagasse, Trude-
Waehner-Platz, Alser Straße, Kochgasse, Haspingergasse und Lederergasse 
im 8. Bezirk, KG Josefstadt , sowie die Festsetzung einer Schutzzone gemäß 
§ 7 Abs. 1 und einer Wohnzone gemäß § 7a Abs. 1 der Bauordnung für Wien 
für Teile dieses Gebietes.

Der vorumschriebene Entwurf des Magistrats wird aufgrund des § 2 
Abs. 6 der Bauordnung für Wien vom 19. Dezember 2024 bis 30. Jänner 
2025 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Einsicht kann in der Servicestelle 
Stadtentwicklung (1010 Wien, Rathausstraße 14–16, 1. Stock, Zimmer 116), 
Montag, Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie zusätzlich 
 Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 17.30 Uhr vorgenommen werden.

Innerhalb der Auflagefrist können schriftlich Stellungnahmen einge-
bracht werden.

HINWEIS: Am 24. Dezember 2024, 27. Dezember 2024 und am 
31. Dezember 2024 hat die Servicestelle Stadtentwicklung geschlossen.

Magistrat der Stadt Wien 
Magistratsabteilung 21 A

Beschlüsse
(MA 2 – 1239420-2024)

Beschluss des Stadtsenates vom 10. Dezember 2024,  
Zl. 1558930-2024-GGK 

VERORDNUNG DES STADTSENATES, MIT DER DIE 
 MINDESTSÄTZE FÜR DIE ERGÄNZUNGSZULAGE NACH 
DER PENSIONSORDNUNG 1995 FÜR DAS JAHR 2025 
 FESTGESETZT WERDEN

Auf Grund des § 30 Abs. 5 der Pensionsordnung 1995, LGBl. für Wien Nr. 67, 
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 39/2024, wird verordnet:

§ 1. (1) Der Mindestsatz für die Ergänzungszulage beträgt
1.  für die verheiratete Beamtin bzw. den verheirateten Beamten oder für die 

in eingetragener Partnerschaft lebende Beamtin bzw. einen solchen 
 Beamten 2.009,85 Euro,

2.  für die nicht verheiratete Beamtin bzw. den nicht verheirateten Beamten 
1.273,99 Euro,

3.  für die überlebende Ehegattin bzw. den überlebenden Ehegatten oder für 
die überlebende eingetragene Partnerin bzw. den überlebenden einge-
tragenen Partner 1.273,99 Euro,

4.  für die Halbwaise bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 468,58 Euro 
und nach diesem Zeitpunkt 832,68 Euro,

5.  für die Vollwaise bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 703,58 Euro und 
nach diesem Zeitpunkt 1.273,99 Euro,

6.  für die frühere Ehegattin bzw. den früheren Ehegatten oder für die frühere 
eingetragene Partnerin bzw. den früheren eingetragenen Partner 
1.273,99 Euro.

(2) Der Mindestsatz gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 erhöht sich für jedes Kind, für 
das der Beamtin bzw. dem Beamten oder der überlebenden Ehegattin bzw. 

19.)  4, Karlsplatz, vom Ausgang der Fußgängerpassage „Akademiestraße“ in 
Richtung Resselpark beim kleinen Rondeau unmittelbar beim Ausgang 
rechts

20.)  6, Bundesländerplatz zwischen Mariahilfer Straße und Schadekgasse
21.)  6, Christian-Broda-Platz
22.)  6, Ecke Rahlgasse 8 / Mariahilfer Straße 1A beim Stiegenplateau vor 

ONr. 8
23.)  6, Ecke Theobaldgasse / Mariahilfer Straße bei ONr. 27
24.)  6, Mariahilfer Straße vor ONr. 55 bei dem Podest

b.)  für bildende Straßenkunst (ohne Personenzahlbeschränkung)
25.)  3, Stadtpark im Bereich beim Andreas-Zelinka-Denkmal
26.)  4, Karlsplatz, Bereich um den Brunnen vor der Karlskirche

Anlage II

Orte für die Darbietung von Straßenkunst ohne Platzberechtigung  
(ausgenommen bildende Straßenkunst)

1.)  1, Uferpromenade entlang des Donaukanals, 130 Meter stromaufwärts 
der Salztorbrücke

2.)  1, Uferpromenade entlang des Donaukanals bei der Aspernbrücke
3.)  2, Uferpromenade entlang des Donaukanals bei der Schwedenbrücke
4.)  2, Uferpromenade entlang des Donaukanals bei der Aspernbrücke
5.)  7, Mariahilfer Straße, Bereich zwischen ONr. 2 und der Kreuzung Getreide-

markt
6.)  7, Urban-Loritz-Platz, Bereich vor der U-Bahn-Station Stadthalle – Burg-

gasse
7.)  9, Sigmund-Freud-Park auf der befestigten Fläche links neben dem 

 Aufzug-Zugang der Parkgarage
8.)  9, Arne-Carlsson-Park im Bereich des Verbindungsweges zwischen der 

Währinger Straße und der Spitalgasse vor dem Elsa-Brändström-Denk-
mal

9.)  9, Diana Budisavljevic Park auf der befestigten Fläche unmittelbar neben 
dem nördlich des Siemens-Nixdorf-Steg gelegenen Stiegenabgang zur 
Karoline-Tintner-Promenade

10.)  9, Schlickplatz im Bereich des Erwin-Ringel-Parks auf der befestigten 
 Fläche unmittelbar neben dem Eingang zum eingezäunten Ballspielplatz

11.)  10, Ada-Christen-Gasse ONr. 2, befestigte Fläche zwischen Hansson- 
Einkaufszentrum und dem Haus der Begegnung

12.)  10, Keplerplatz vor ONr. 11 – in Verlängerung der Favoritenstraße
13.)  10, Viktor-Adler-Platz vor ONr. 13 in Verlängerung der Favoritenstraße
14.)  10, Reumannplatz, befestigte Fläche gegenüber ONr. 16
15.)  11, Hyblerpark
16.)  11, Herderpark
17.)  11, Florian-Hedorfer-Straße ONr. 5, Platz vor dem Simmeringer Hallen-

bad
18.)  11, Ekazent Thürnlhofstraße ONr. 30
19.)  11, Ekazent Geringergasse ONr. 22 + ONr. 27
20.)  12, Meidlinger Hauptstraße, vor dem Haus ONr. 16
21.)  14, Baumgartner-Casino-Park
22.)  14, Matznerpark
23.)  14, Steinhofer Park
24.)  14, Keißlergasse vor dem Bahnhof Hütteldorf – Hacking
25.)  15, Märzpark, im Bereich des Wegekreuzes
26.)  20, Platz vor dem Eckhaus Wallensteinstraße ONr. 16 ident Staudinger-

gasse ONr. 1
27.)  20, Allerheiligenplatz im Park bei den Verwaltungsgebäuden der 
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28.)  20, Friedrich-Engels-Platz zwischen den Straßenbahnhaltestellen
29.)  20, Hannovermarkt beim Gedenkstein
30.)  21, Pius-Parsch-Platz vor dem Parkplatz
31.)  21, linkes Ufer Neue Donau, gegenüber dem islamischen Zentrum
32.)  21, Donauinsel bei der Floridsdorfer Brücke neben der Straßenbahn-

station
33.)  22, Donauinsel bei der Reichsbrücke bei der U-Bahn-Station
34.)  22, linkes Ufer Neue Donau, bei der Reichsbrücke

dem überlebenden Ehegatten oder der überlebenden eingetragenen 
 Partnerin bzw. dem überlebenden eingetragenen Partner eine Kinderzulage 
gebührt, um 196,57 Euro.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Verordnung des Stadtsenates, mit der die Mindestsätze für die Ergänzungs-
zulage nach der Pensionsordnung 1995 für das Jahr 2024 festgesetzt werden, 
ABl. Nr. 52/2023, außer Kraft.

Der Bürgermeister:
Dr. Michael Ludwig

(MA 2 – 980480-2024)

Beschluss des Stadtsenates vom 10. Dezember 2024,  
Zl. 1559515-2024-GGK 

LEISTUNGSZULAGE FÜR HAUPTBERUFLICHE ÄRZTLICHE 
DIREKTORINNEN UND DIREKTOREN IN GROSSEN 
 KRANKENANSTALTEN; ÄNDERUNG

Der Beschluss des Stadtsenates vom 28. Jänner 1997, Pr.Z. 3/97-M01, ABl. 
Nr. 13, zuletzt geändert durch den Beschluss des Stadtsenates vom 12. Juni 
2018, Zl. 347795-2018-GIF, ABl. Nr. 26, wird wie folgt geändert:

Artikel I
Z 1 und 2 lauten:
„1. Den hauptberuflichen Ärztlichen Direktorinnen und Direktoren der

a) Klinik Favoriten,
b) Klinik Donaustadt,
c) Klinik Ottakring,
d) Klinik Floridsdorf,
e) Klinik Hietzing und
f) Klinik Landstraße
gebührt für die Dauer der Ausübung dieser Funktion eine monatliche 
 Leistungszulage im Ausmaß von 33 % des Gehaltes einer Beamtin bzw. 
eines Beamten der Gemeinde Wien der Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6, 
gemäß der Besoldungsordnung 1994, LGBl. für Wien Nr. 55, in der 
jeweils geltenden  Fassung.

 2.  Jener Teil der Leistungszulage, der 6 % des Gehaltes einer Beamtin bzw. 
eines Beamten der Gemeinde Wien der Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6, 
entspricht, gebührt nur bei Erreichen von mindestens drei anspruchs-
begründenden Leistungszielen im Kalenderjahr und ist erst auszuzahlen, 
wenn die Voraussetzungen hierfür nachweislich erfüllt sind. Ein 
anspruchsbegründendes Leistungsziel ist erreicht:
a) wenn die Ärztliche Direktorin bzw. der Ärztliche Direktor die 

 strategische und operative Steuerung interdisziplinärer Fach-
kommissionen von mindestens drei ihr bzw. ihm zugewiesenen 
 klinischen Sonderfächern durchführt;

b) wenn der medizinische Sachaufwand dem in der Zielvereinbarung 
für das jeweilige Jahr hierfür ausgewiesenen Betrag innerhalb einer 
Toleranzgrenze von +5 % entspricht;

c) wenn die Scoringergebnisse betreffend die Datenmeldung im 
 leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierungssystem (LKF) 
den in der Zielvereinbarung für das jeweilige Jahr festgelegten 
Ergebnissen entsprechen und über den diesbezüglichen Fortschritt 
quartalsweise an die Generaldirektion des Wiener Gesundheits-
verbundes berichtet wird;

d) wenn der Abstand des bereinigten Belagsdauermittelwertes der 
jeweiligen Klinik zum Bundesdurchschnitt im Vergleich zum 
Abstand des Vorjahres um mindestens 10 % reduziert wird; über-
schreitet der Belagsdauermittelwert den Bundesdurchschnitt um 
höchstens 0,5 Tage, so gilt das Leistungsziel auch dann als erreicht, 
wenn der Belagsdauermittelwert im Vorjahresvergleich keine 
 Erhöhung zeigt;

e) wenn, außer in nachweislichen Notfällen, keine medizinischen Leis-
tungen erbracht werden, zu deren Erbringung die jeweilige Klinik 
nicht zugelassen ist (Exklusionsleistungen).“
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